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Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter 
Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter 
Publikationsdatum: SHAB - 26.11.2018 
Meldungsnummer: UP06-0000000032 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8004 Zürich 
Im Auftrag von:  
Hügli Holding Aktiengesellschaft 
Bleichestrasse 31 
9323 Steinach

Kraftloserklärung der sich im Publikum befindenden und Dekotierung aller Inhaberakti-
en von je CHF 1.00 Nennwert der Hügli Holding Aktiengesellschaft

Hügli Holding Aktiengesellschaft 
CHE-103.946.090 
Bleichestrasse 31 
9323 Steinach 
Grundlage     
Bell Food Group AG, Basel unterbreitete am 26. Februar 
2018 ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum 
befindenden Inhaberaktien der Hügli Holding Aktiengesell-
schaft ("Hügli") von je CHF 1.00 Nennwert (die "Hügli-Inha-
beraktien"). Nach Abschluss des öffentlichen Kaufangebots 
kontrollierte Bell Food Group AG mehr als 98% der Aktien 
und Stimmrechte von Hügli.  
 
Kraftloserklärung     
Mit Urteil vom 14. November 2018 hat das Handelsgericht 
des Kantons St. Gallen die sich noch im Publikum befinden-
den Hügli-Inhaberaktien gestützt auf Art. 137 des Bundesge-
setzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Markt-
verhalten im Effekten- und Derivatehandel (FinfraG) für 
kraftlos erklärt. Das Urteil ist rechtskräftig.  
Abfindung     
Den Eigentümern der kraftlos erklärten Hügli-Inhaberaktien 
wird unter Bezugnahme auf das öffentliche Kaufangebot 
eine Abfindung bezahlt. Die Abfindung entspricht dem An-
gebotspreis und beträgt CHF 915.00 netto in bar pro kraftlos 
erklärte Hügli-Inhaberaktie.  
Die Abfindung für die kraftlos erklärten Hügli-Inhaberaktien, 
welche bei Banken in der Schweiz deponiert sind, erfolgt 
spesenfrei. Allfällige bei der Abfindung anfallende eidgenös-
sische Um-satzabgaben werden durch Bell Food Group AG 
getragen. 
Leistung der Abfindung     
Die Leistung der Abfindung für die kraftlos erklärten Hügli-

Inhaberaktien, welche bei Banken in der Schweiz deponiert 
sind, erfolgt voraussichtlich am 10. Dezember 2018 gegen 
Ausbuchung der Titel. 
Eigentümer von kraftlos erklärten Hügli-Inhaberaktien, die 
ihre Titel in verbriefter Form zu Hau-se oder in einem Bank-
safe halten ("Heimverwahrer"), werden gebeten, diese Titel 
(nicht ent-wertet, inkl. Coupons Nrn. 23 und folgende) bis 
spätestens am 3. Dezember 2018 bei ihrer Hausbank zu prä-
sentieren. Heimverwahrer, welche nach dem 3. Dezember 
2018 die Abfindung geltend machen wollen, wenden sich 
unter Vorlage ihrer kraftlos erklärten Hügli-Inhaberaktien, 
(nicht entwertet, inkl. Coupons Nrn. 23 und folgende) direkt 
an: 
Bell Food Group AG 
Generalsekretariat / Aktienbüro 
Elsässerstr. 174 
4056 Basel 
Dekotierung / letzter Handelstag     
Die Hügli-Inhaberaktien werden am 3. Dezember 2018 de-
kotiert. Der letzte Handelstag an der SIX Swiss Exchange AG 
ist somit der 30. November 2018.  
 
Valorennummer:   464.795 
ISIN:                           CH0004647951 
Ticker-Symbol:       HUE 
 
 
Steinach, 26. November 2018 
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